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BFL kooperiert mit der bundesweit auf Verkehrsrecht 
spezialisierten Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH 

 
Wer schon einmal mit seinem Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war, 
wird erlebt haben, dass die Prozesse rund um die Schadenabwicklung 
komplex sind. Ansprüche lassen sich - heute mehr denn je – meist nur mit 
fremder fachkundiger Hilfe gegenüber dem Schädiger bzw. dessen 
Versicherung vollumfänglich durchsetzen. 
 
Klar ist doch, dass den wenigsten Kunden bekannt ist, welche Maschinerie 
sich im Hintergrund bei einem Unfallschaden in Gang setzt. Ohne 
anwaltliche Hilfe von Anfang an kommt am Ende allzu oft das böse 
Erwachen, mit den Schreiben der leistungspflichtigen Versicherung oder 
deren Kontrolldienstleistern in denen Reparaturrechnung und andere mit 
dem Schaden in Verbindung stehenden Leistungen gekürzt werden. 
 
Auch die auf die Unfallinstandsetzung spezialisierten Lackier- und 
Karosserie-Fachbetriebe müssen zunehmend erkennen, dass die üblichen 
und seit vielen Jahren praktizierten Abläufe massiv von den 
leistungspflichtigen Versicherern und deren Kontrolldienstleistern gestört 
werden. Sowohl beim geschädigten Kunden, als auch beim Betrieb führt 
dies regelmäßig zu Kürzungen, die in aller Regel so nicht gerechtfertigt 
sind. Das sollte weder vom geschädigten Kunden noch vom 
Reparaturbetrieb hingenommen werden.  
 
Die Empfehlung an den geschädigten Kunden sollte daher im Haftpflichtfall 
lauten:  
 

1.)  Anwalt für die Wahrung der eigenen Rechte beauftragen 
2.)  Sachverständigen beauftragen  

 
Geschädigte Kunden und Reparaturbetriebe, die ihren Kunden zu diesem 
genannten Vorgehen raten, werden schnell feststellen, dass dies sowohl 
dem Kunden als auch dem Betrieb  viel Ärger und Aufwand ersparen kann.  
 
Im Anschluss an die letzte BFL-Tagung, bei der die  Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH vorgestellt wurde, hat sich die Bundesfachgruppe 
Fahrzeuglackierer entschlossen, mit dieser Kanzlei zu kooperieren. 
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Wir empfehlen allen Betrieben, ihren Kunden anzuraten, zur Abwicklung 
ihres Fahrzeugschadens anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dafür 
kann auf unseren Kooperationspartner, die Kanzlei Voigt Rechtsanwalts 
GmbH verwiesen werden. Ansprechpartner und Standorte der Kanzlei sind 
als Anlage beigefügt. Die Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH kann von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr kontaktiert 
werden.  
 
Seit über 40 Jahren betreut die Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH 
insbesondere Autohäuser / Werkstätten und deren Kunden, betreibt 
derzeit an 27 Standorten in Deutschland eigene Kanzleien und hat sich auf 
alle Rechtsfragen rund ums Auto/Motorrad/LKW spezialisiert. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Unfallschadensabwicklung.  
 
Hier nimmt die Kanzlei sowohl dem Geschädigten als auch der Werkstatt 
bzw. dem Autohaus die komplette Arbeit, insbesondere die aufwändige 
Korrespondenz mit dem eintrittspflichtigen Versicherer, ab. Mit einem 
Telefonat kann der Fall an die spezialisierten Anwälte der Kanzlei 
abgegeben werden. Die rechtssichere professionelle Schadenabwicklung 
sorgt für schnelle Liquidität für Werkstatt und Kunden. 
 
Der Betrieb wünscht sich eine einfache und schnelle Abwicklung mit 
kompetenten Ansprechpartnern, ohne sich auf das Glatteis der 
Rechtsberatung zu begeben, eine schnelle Bearbeitung ohne Kürzungen 
und er wünscht sich einen zufriedenen Kunden, der den Reparaturbetrieb 
wegen der qualifizierten Durchführung des Schadens und der Abwicklung 
gerne weiterempfiehlt.  
 
Mit der Einbindung der auf Verkehrsrecht spezialisierten Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH hat der Fachbetrieb einige Vorteile:  
 
Das Personal muss nicht mehr für unnötige administrative Aufgaben 
eingebunden werden, Prozesse in der Werkstatt und bei der Abwicklung 
werden störungsfrei, unberechtigte Rechnungskürzungen gehören der 
Vergangenheit an, Rechtssicherheit bei der Schadenabwicklung ist 
gegeben und es besteht keine Gefahr von falschen Äußerungen zu 
rechtlichen Belangen und Konflikten mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz. 
 
Für den Kunden bedeutet diese Kooperation eine professionelle Vertretung 
mit vollumfänglicher Durchsetzung aller Ansprüche unter Berücksichtigung 
der aktuellen Rechtsprechung, also auch Mietwagen, Wertminderung usw. 
und das Ganze im Haftpflichtschaden kostenfrei für den Geschädigten.  
 
So bindet sich der Kunde stärker an den Betrieb des Vertrauens und nicht 
zuletzt werden Leistungen des Betriebes (Hol-Bringdienst, 
Fahrzeugreinigung…) auch als Leistung des Betriebes anerkannt und nicht 
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der Versicherung zugeordnet. Am Ende muss der zufriedene Kunde 
stehen, der den Betrieb nicht nur wegen seiner hervorragenden 
Reparaturqualität schätzt. 
 

Die Vorteile im Überblick: 

 

 Kooperation mit einem unabhängigen und regional vertretenen 
Anwaltsnetzwerk, das auf Verkehrsrecht spezialisiert ist und wegen 
seiner Größe und Kompetenz von den Versicherungen respektiert 
wird. 
 

 Hilfestellungen und Kurzberatungen für Betriebe in 
schadensrechtlichen Fragestellungen, die mit der Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH zusammenarbeiten- auch zu Themen wie 
Gewährleistung, Abmahnung, Datenschutz, Arbeitsrecht, Schäden 
im Betrieb 
 

 Einfache und unkomplizierte Kooperation 
Einfache und schnelle Kommunikation  
Problemfreie Abwicklung 
 

 Servicepersonal im Betrieb wird nicht mehr durch unnötige und 
zeitaufwändige Abwicklungen gebunden 
 

 Keine Gefahr von Rechtsberatung und / oder  fehlerhafte Aussagen 
des Serviceberaters im Betrieb 
 

 Keine unberechtigte Rechnungskürzung, Durchsetzung sämtlicher 
Schadenpositionen und der Nebenkosten für den Geschädigten und 
den Betrieb 
 

 Schnelle Beitreibung der Zahlungen – höhere Liquidität 
 
 

Machen Sie den Test – berichten Sie uns Ihren Erfahrungen 

 

Weitere Informationen zur Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH finden Sie 
im Internet unter www.Kanzlei-voigt.de 

 

Frankfurt, Juli 2016 



 
 
■  Dortmund 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
Geschäftsführer Bernd M. Höke 
Ruhrallee 9 
44139 Dortmund 
Telefon: 0231 60 00 82 20 
Telefax: 0231 60 00 82 33 
zentrale@kanzlei-voigt.de 
 

■  Dortmund 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Jörg Rüberg / NL Leitung 
Kleppingstraße 20 
44135 Dortmund 
Telefon: 0231 22 90 02-0 
Telefax: 0231 22 90 02-30 
dortmund@kanzlei-voigt.de 
 

■  Berlin 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RAin Marion Zeman 
Nollendorfplatz 3-4 
10777 Berlin 
Telefon: 030 68 07 40 13 0 
Telefax: 030 68 07 40 13 1 
berlin@kanzlei-voigt.de 
 

■  Bielefeld 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Henning Hamann 
Eckendorfer Str. 32 
33609 Bielefeld 
Telefon: 0521 58 49 01 70 
Telefax: 0521 58 49 01 71 
bielefeld@kanzlei-voigt.de 
 

■  Braunschweig 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Michael Schacht 
Frankfurter Straße 254  
38122 Braunschweig  
Telefon: 0531 23 02 38 5 
Telefax: 0531 23 02 38 7 
braunschweig@kanzlei-voigt.de 
 

■  Bremen 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Torge Rudek 
Langenstr. 36 
28195 Bremen 
Telefon: 0421 89 77 42 50 
Telefax: 0421 89 77 42 51 
bremen@kanzlei-voigt.de 
 

■  Bremenhaven 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Torge Rudek 
Hafenstr. 194 
27568 Bremenhaven 
Telefon: 0471 80 98 28 0 
Telefax: 0471 80 98 28 29 

bremerhaven@kanzlei-voigt.de 

■  Dresden 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Robert W. Himmel 
Königsbrücker Str. 28-30 
01099 Dresden 
Telefon: 0351 32 01 86 70 
Telefax: 0351 32 01 86 77 
dresden@kanzlei-voigt.de 

■  Erfurt 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Olaf Theile 
Peterstraße 5 
99084 Erfurt 
Tel.: 0361 65 31 30 
Fax: 0361 65 31 31 6 
erfurt@kanzlei-voigt.de 

■  Essen 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Marc Schroeder 
Alfredstr. 102 
45131 Essen 
Telefon: 0201 72 68 52 30 
Telefax: 0201 72 68 52 32 9 
essen@kanzlei-voigt.de 
 



 
 
■  Frankfurt 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Christian Heid, LL.M. 
Hanauer Landstraße 220 
60314 Frankfurt 
Telefon: 069 94 31 86 50 0 
Telefax: 069 94 31 86 50 22 
frankfurt@kanzlei-voigt.de 
 

■  Freiburg 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Milutin Zmijanjac 
Heinrich-von-Stephan-Str. 8b 
79100 Freiburg im Breisgau 
Telefon: 0761 59 03 17 30 
Telefax: 0761 59 03 17 59 
freiburg@kanzlei-voigt.de 
 

■  Hamburg 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Jörg Ruhland 
Friedrich-Ebert-Damm 111b 
22047 Hamburg 
Telefon: 040 36 02 20 47 0 
Telefax: 040 36 02 20 47 1 
hamburg@kanzlei-voigt.de 

■  Hannover 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Michael Schacht 
Oldenburger Allee 13 
30659 Hannover 
Telefon: 0511 54 52 37 20 
Telefax: 0511 54 52 37 21 
hannover@kanzlei-voigt.de 

■  Kassel 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Stephan Schmid 
Neue Fahrt 3 
34117 Kassel 
Tel 0561-93 50 50 
Fax 0561-93 50 54 0 
kassel@kanzlei-voigt.de 

■  Köln 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Christoph Reuter 
Siegburger Straße 203 
50679 Köln 
Telefon: 0221 50 06 79 40 
Telefax: 0221 50 06 79 49 
koeln@kanzlei-voigt.de 
 

■  Landshut 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Dr. Mathias Allmansberger 
Maximilianstr. 13 
84028 Landshut 
Telefon: 0871-40 47 03 30 
Telefax: 0871-40 47 03 59 
landshut@kanzlei-voigt.de 
 

■  Leipzig 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Robert W. Himmel 
Max-Planck-Str. 11 
04105 Leipzig 
Telefon: 0341 14 07 63 0 
Telefax: 0341 14 07 63 11 
leipzig@kanzlei-voigt.de 

■  Lübeck 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Jörg Ruhland 
An der Untertrave 98 
23552 Lübeck 
Telefon: 0451 48 90 94 95 
Telefax: 0451 48 95 84 63 
luebeck@kanzlei-voigt.de 

■  Magdeburg 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Martin Uschmann 
Breiter Weg 232a 
39104 Magdeburg 
Telefon: 0391 50 38 01 40 
Telefax: 0391 50 38 01 42 9 
magdeburg@kanzlei-voigt.de 



 
 
■  Mannheim 
 

Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Eberhard Hofäcker 
S 6,20 
68161 Mannheim 
Telefon: 0621 97 60 70 30 
Telefax: 0621 97 60 70 32 9 
mannheim@kanzlei-voigt.de 

■  München 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Dr. Mathias Allmansberger 
Balanstr. 59 
81541 München 
Telefon: 089 53 29 51 0 
Telefax: 089 53 24 29 
info@kanzlei-voigt.de 

■  Münster 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Henning Hamann 
RA Jörg Rüberg 
Robert-Bosch-Str. 7-9 
48153 Münster 
Telefon: 0251 20 81 87 50 
Telefax: 0251 20 81 87 70 
muenster@kanzlei-voigt.de 
 

■  Neubrandenburg 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Silvio Groth 
Friedrich-Engels-Ring 52 a 
17033 Neubrandenburg 
Telefon: 0395 37 99 60 10 
Telefax: 0395 37 99 60 19 
neubrandenburg@kanzlei-voigt.de 

 
■  Saarbrücken 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Eberhard Hofäcker 
Bühlerstr. 20-28 
66130 Saarbrücken 
Telefon: 0681 94 00 74 60 
Telefax: 0681 94 00 74 89 
saarbruecken@kanzlei-voigt.de 
 

■  Stuttgart 
 
Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH 
RA Milutin Zmijanjac 
Kreuznacher Str. 66 
70372 Stuttgart 
Telefon: 0711 89 24 82 0 
Telefax: 0711 89 24 82 29 
stuttgart@kanzlei-voigt.de 

  

  

 


